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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.11.1988

Norm

AußStrG §9 B1

ZPO §20 II

Rechtssatz

Daß dem Untermieter im Kündigungsstreit ein rechtliches Interesse am Obsiegen des Hauptmieters zukommt, ist

lediglich für die Zulässigkeit der Nebenintervention des Untermieters von Bedeutung, nicht aber im

Genehmigungsverfahren.
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